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forschung braucht Geld. 

 Zunehmend erfolgt die 

 finanzierung durch industrielle 

Drittmittel. Doch welche folgen 

kann diese Verflechtung  

für die ergebnisse  

der forschung haben? 

ein Wissenschaftler  

der juristischen fakultät wirft 

einerseits einen Blick auf die 

Gepflogenheiten in den Usa  

und zeigt auf der anderen seite 

Parallelen zwischen Wissen-

schaftsfreiheit und richterlicher 

Unabhängigkeit auf. er fordert, 

dieses thema auch in Deutsch-

land auf die agenda zu nehmen.

Wissenschaft trotz oder  
wegen finanzieller Verflechtung?

unabhängigkeit und interessenskonflikte in der universitären forschung

i. einleitung

Universitäten sind wie noto
rische Spieler und exaltierte 
Adelige. Sie können nie genü
gend Geld haben, um sich alle 
ihre Wünsche zu erfüllen; so 
charakterisiert Derek Bok die 
(amerikanischen) Universitä
ten.1 Universitäten sind nicht 
nur unterfinanziert, weil die 
staatlichen Mittelzuweisungen 
immer wieder gekürzt werden 
und die finanzielle und per
sonelle Ausstattung nicht mit 
den gestiegenen Studenten
zahlen seit Mitte der 70er Jahre 
des letzten Jahrhunderts mit
gehalten hat. Sie haben vor 
allem deshalb einen nie zu 
befriedigenden Finanzbedarf, 
weil in den Fakultäten stets 
der Wunsch nach neuen Stu
dienprogrammen, Laborein
richtungen und Büchern ent
steht.2 Um das Unstillbare zu 
stillen, betreiben die amerika
nischen Universitäten seit län
gerer Zeit die »Commercializa
tion of Higher Education«.3 Auf 
ganz unterschiedliche Weise 
wird die Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft gesucht. Bei
spielsweise legen die Universi
täten oder auch einzelne Pro
fessoren ihr Geld in Firmen an, 
deren Produkte von ihnen un
tersucht werden. Unterneh
men sponsern allgemein Uni
versitäten oder Institute, wel
che wiederum die Produkte 
erforschen, die für sie relevant 
sind, oder es werden gezielt 
Forschungsaufträge an Uni
versitätsinstitute vergeben, 
damit eine entsprechende For
schung aufgenommen wird.4

In Deutschland stehen die 
 Bemühungen, die finanzielle 
Basis der Universitäten auf 
breitere Füße zu stellen, erst 
am Anfang. Ferner befindet 
sich auch die Diskussion, wie 
die wissenschaftliche Integri
tät im Rahmen dieser neuen 
Finanzierungsmöglichkeiten 
gesichert werden muss, noch  
in den Kinderschuhen. Eine 
ernst zunehmende Diskussion 
über die akademische Integri
tät und Sponsoring oder die 
Erarbeitung eines Stiftungs
kodexes findet bisher kaum 
statt. 5 Völlig anders stellt sich 
das Bild in den USA dar.6 Dort 
wurden inzwischen durch eine 
ganze Reihe von Universitäten 
»Conflict of Interest«Regeln 
er arbeitet, die sich mit dieser 
Frage vertieft auseinanderset
zen.7 In Deutschland besteht 
folglich ein zweifacher Nach
holbedarf. Es gilt neue Finanz
quellen zu erschließen und 
gleichzeitig die wissenschaft
liche Integrität abzusichern.

ii. Le carré oder Olivieri

In einem Laboratorium in Po
len wurde ein Medikament 
gegen Tuberkulose entwickelt, 
welches in Kenia und anderen 
afrikanischen Staaten getestet 
werden sollte. Allerdings hatte 
das Präparat unerwünschte 
Nebenwirkungen, die zum 
Tod der Testpersonen führen 
konnten. Eine junge Wissen
schaftlerin, welche die un
erwünschten Folgen publik 
machen möchte, wurde ermor
det. Der Pharmakonzern ver

anlasste ferner eine ganze 
 Reihe von anerkannten Wis
senschaftlern zugunsten des 
neuen Präparats zu publizie
ren. Fiktion? Ja! Dies ist der 
Plot des Romans von Le Carré 
»The Constant Gardener«.8

Zugleich aber auch: Nein! Die 
Parallelen zum Fall Olivieri 
drängen sich förmlich auf.  
Dr. Olivieri ist eine Professorin 
für Pädiatrie und Public 
Health Sciences an der Uni
versität von Toronto. Sie ist 
insbesondere eine Spezialistin 
auf dem Gebiet einer genetisch 
bedingten Erkrankung der 
roten Blutkörperchen. Ein 
möglicher Therapieansatz 
 besteht in der Verabreichung 
eines Mittels, welches von 
dem kanadischen Pharmakon
zern Apotex vertrieben wird. 
Um dessen Wirkung zu unter
suchen, schloss Dr. Olivieri 
mit Apotex zwei Verträge über 
klinische Studien. Dabei wur
de in einem der Verträge eine 
Vertraulichkeitsklausel verein
bart, der zu Folge die Ergeb
nisse der Studie noch ein Jahr 
nach Abschluss vertraulich zu 
behandeln waren und nur mit 
Zustimmung von Apotex ver
öffentlicht werden durften.9 
Apotex versuchte auf unter
schiedliche Weise, die Ver
öffentlichung der von Dr. Oli
vieri bei ihrer Studie fest
gestellten schädlichen Neben  
wirkungen zu verhindern.

Die kanadische Vereinigung 
der Universitätslehrer hat bei 
einer ausführlichen Unter
suchung des Falls Olivieri 
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(Olivieri Inquiry Report) auch 
die (finanziellen) Beziehungen 
zwischen Apotex und der Uni
versität von Toronto beleuch
tet. So stellte Apotex der Uni
versität eine Spende in Höhe 
von 92 Millionen C$ in Aus
sicht, die für den Bau eines 
neuen biomedizinischen For
schungszentrums eingesetzt 
werden sollten.10 Insgesamt 
kam der Bericht zu folgendem 
Ergebnis:
   
»Neither HSC (Hospital for 
Sick Children) nor the Uni
versity  provided effective sup
port to Dr.  Olivieri, or took 
effec tive action to defend prin
ciples of research ethics, clini
cal ethics and academic free
dom.«11   

Der Fall Olivieri ist sicherlich 
einer der spektakulärsten, je
doch bei weitem nicht der ein
zige Fall, der unter dem As
pekt der Commercialization of 
Higher Education Fragen be
züglich der Integrität univer
sitärer Forschung aufwirft. So 
wurden unter anderem ein 
signifikanter Zusammenhang 
zwischen den Autoren, welche 
die Anwendung von Calcium
antagonisten12 befürworteten 
und deren finanziellen Verbin
dungen zu den Herstellern 

solcher Präparate festgestellt.13 
Ein ähnlicher Zusammenhang 
ließ sich zwischen der Beurtei
lung der Gesundheitsschäd
lichkeit des Passivrauchens 
und der finanziellen Bezie
hung zur Tabakindustrie nach
weisen.14

Die Beispiele machen deutlich, 
dass die Beeinflussung der 
Wissenschaft durch finanzielle 
Verbindungen und Abhängig
keiten nicht lediglich eine abs
trakte Gefahr darstellt. Selbst
verständlich kann hieraus 
nicht gefolgert werden, dass 
(industrie)geförderte Dritt
mittelforschung per se zu ein
seitigen Ergebnissen führt. Um 
die Integrität der Wissenschaft 
in Frage zu stellen, genügt 

allerdings bereits die Vermu
tung, dass eine wissenschaft
liche Erkenntnis das Ergebnis 
finanzieller Einflussnahme sei. 
Bok veranschaulicht dies an 
einem sehr einleuchtenden 
Beispiel: Jedermann würde 
darin übereinstimmen, dass es 
richtig sei, Richter von der 
Ent scheidung über einen Fall 
auszuschließen, in dem diese 
finanzielle Interessen hätten, 
auch wenn der betroffene 
Richter in der Lage sei, seine 
richterliche Entscheidung sehr 

gut von seinen finanziellen 
Interessen zu trennen.15

iii. conflict of interest  
 und Wissenschaft

Warum stellt der unreflektierte 
Umgang mit Sponsoring und 
Auftragsforschung eine Ge
fahr für die Integrität der Uni
versitäten dar? Auf die Paral
lelität zwischen richterlicher 
Unabhängigkeit und Wissen
schaftsfreiheit hat bereits 
 Gustav Radbruch hingewiesen:

»Von der Gerechtigkeit gilt, 
was von der Wahrheit gilt:  
Es ist zwar nicht das zweck
mäßige wahr, aber das Wahre, 
gerade wenn es sich ohne 

Rück sicht auf irgendeinen 
Zweck entfalten kann, ist emi
nent zweckmäßig. Deshalb gilt 
gleichzeitig Pflege der Wissen
schaft durch den Staat und 
Freiheit der Wissenschaft vom 
Staate.«16

Die Wissenschaft unterliegt 
ihrer eigenen Systemrationa
lität, die sich grundsätzlich 
von betriebswirtschaftlichen 
oder staatlichen Systemratio
nalitäten unterscheidet.17 Seit 
Wilhelm von Humboldts Denk

Quelle: Prof. Dr. Nocke, Hannover
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schrift »Über die innere und 
äußere Organisation der höhe
ren wissenschaftlichen Anstal
ten in Berlin«18 hat sich der 
Kerngehalt der wissenschaft
lichen Systemrationalität nicht 
verändert. Wissenschaft ist 
»absichtslos« und hat stets mit 
»nicht ganz aufgelösten Proble
men« zu tun. Absichtslos oder 
zweckfrei bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass Wissen
schaft nur dem Erkenntnis
streben um wissenschaftliche 
Wahrheit verpflichtet ist. Ab
sichtslosigkeit oder Zweckfrei
heit wird, wie die Unabhän
gigkeit bei der richterlichen 
Tätigkeit,19 durch den Er
kenntnisgegenstand bestimmt. 
Wissenschaftliche Erkenntnis 
ist trotz aller Bemühungen um 
objektive Wahrheit und inter
subjektive Nachprüfbarkeit 
stets ein nicht abgeschlossener 
Vorgang, welcher prinzipiell 
unabgeschlossen bleibt.20 Die 
wahre Erkenntnis von heute 
ist der Irrtum von morgen. 
Aus dem Erkenntnisgegen
stand – Neues zu erdenken – 
folgt zugleich der subjektive 
Charakter wissenschaftlicher 
Erkenntnis. Wer Neuland be
tritt, muss sich zwar bemühen 
seine Erkenntnisse gegenüber 
der »scientific community« zu 
vermitteln und zu begründen, 
auf ihr Urteil kann er sich aber 
gerade nicht stützen und ver
lassen. Vielmehr muss er, je 
mehr er wissenschaftliche Tat
sachen21 oder wissenschaft
liche Paradigmen22 in Frage 
stellt, seine Ansicht gegen die 
Fachöffentlichkeit vortragen 
und häufig auch verteidigen. 
Jede wissenschaftliche Er
kenntnis weist nämlich auch 
einen individuellen Charakter 
auf und unterliegt daher stets 
der persönlichen Verantwor
tung des Wissenschaftlers.23

Noch weitergehender wird 
man daher den Wissenschaft
ler individuell in die Pflicht 
nehmen müssen. Wissen
schaftliche Erkenntnis ist nicht 
planbar,24 sie beruht häufig am 
Ende auch auf einer (irratio

nalen) Eingebung, welcher in 
aller Regel gründliche Vorar
beiten vorausgehen.25 Wissen
schaftliche Erkenntnis kann 
nur dort wirklich Neuland 
betreten, wo der Wissenschaft
ler auch in seiner Methoden
wahl völlig frei ist. Es ist ja 
gerade der Kern von Wissen
schaft bisher aufgestellte The
sen radikal in Frage zu stellen. 
Dies muss sich auch auf die 
wissenschaftliche Methode 
oder die Standards beziehen.26 
Gleichzeitig rückt damit aber 
die individuelle Verantwor
tung in den Vordergrund. In 
den Worten von Polanyi:

»But once the novice has 
reached the grade of indepen
dent scientist, there is no lon
ger any superior above him. 
His submission to scientific 
opinion is entailed now in his 
joining a chain of mutual 
 appreciations, within which 
he is called upon to bear his 
equal share of responsibility 
for the authority to which he 
submits.«27

Jene Verantwortung vermag 
jedoch nur derjenige zu tra
gen, der von seinem Ergebnis 
selbst – trotz der steten Bereit
schaft dieses in Frage zu stel
len – überzeugt ist, und nicht 
lediglich der Ansicht ist, die 
von ihm vertretene wissen
schaftliche Meinung sei eine 
von mehreren vertretbaren 
Meinungen, die aus außer
wissenschaftlichen Gründen 
zu vertreten sei.28

Allerdings kann der verfas
sungsrechtliche Wissenschafts
begriff für die hier aufgewor
fene Fragestellung auch in die 
Irre führen. Art. 5 Abs. 3 GG 
spricht einerseits von Wissen
schaft und anderseits von For
schung und Lehre. Unter den 
Wissenschaftsbegriff des Art. 5 
Abs. 3 GG wird auch die In
dustrieforschung subsu
miert.29 Es gibt jedoch einen 
signifikanten Unterschied be
züglich der inneren Freiheit 
des universitären und des 

 IndustrieForschers.30 Zwar ist 
auch in der Industriefor
schung dem einzelnen Wis
senschaftler ein gewisser Grad 
an Unabhängigkeit einzuräu
men, ohne den Forschung 
nicht möglich ist. Gleichviel 
resultieren die sich hieraus 
ergebenden Grenzen des Di
rektionsrechts alleine aus dem 
Arbeitsvertrag und nicht aus 
Art. 5 Abs. 3 GG.31 Versuche 
über Art. 5 Abs. 3 GG dem in 
der Industrie tätigen Arbeit
nehmer einen erhöhten Auto
nomiebereich zuzuweisen, 
haben sich nicht durchsetzen 
können.32 Art. 5 Abs. 3 GG 
wurde in seiner abwehrrecht
lichen Dimension auf alle For
schungseinrichtungen übertra
gen, die die Autonomie des 
einzelnen Forschers sichernde 
Dimension des Grundrechts 
wurde hierbei jedoch zuneh
mend vernachlässigt.33 Aus 
dem Arbeitsverhältnis ergeben 
sich weitgehende Beschrän
kungen für den in der In
dustrie angestellten Forscher, 
insbesondere im Bereich der 
Geheimhaltung und Veröffent
lichungspraxis.34 Forschungs
ergebnisse werden so zu 
 Betriebsgeheimnissen und 
erkenntnissen monopoli
siert.35 Verfassungsrechtlich 
droht der durch Art. 5 Abs. 3 
GG vermittelte Schutz der 
Universitäten leerzulaufen, 
wenn man Art. 5 Abs. 3 GG 
auf die Industrieforschung 
ausdehnt und gleichzeitig die 
Beschränkungen der Wissen
schaftsfreiheit der Industrie
forschung zum allgemeinen 
Maßstab von Art. 5 Abs. 3 GG 
macht.36

Im vorliegenden Zusammen
hang kann es dahin stehen, ob 
es gelingt Art. 5 Abs. 3 GG 
soweit zu konturieren oder zu 
differenzieren, dass er ein ver
fassungsrechtliches Gebot der 
universitären autonomen For
schung beinhaltet.37 Jedenfalls 
muss es das eigene Selbstver
ständnis und ureigene Interes
se der Universitäten sein, die 
Integrität wissenschaftlicher 
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Forschung und damit das Ver
trauen der Öffentlichkeit in 
universitäre Forschung sicher
zustellen.38

iV. Drawing the line

Nicht erst der Fall Guttenberg 
hat den Fokus wissenschaft
licher Redlichkeitsbetrachtun
gen auf die Frage der Wissen
schaftsethik gelenkt.39 Die 
 Gefährdungen der Integrität 
universitärer Forschung durch 
finanzielle Abhängigkeiten 
hingegen wird kaum beleuch
tet. Es spricht viel dafür, dass 
in hermeneutischen Wissen
schaften, wie der Rechtswis
senschaft, ein deutlich strenge
rer Maßstab anzuwenden ist, 
als in technischanwendungs
orientierten Fächern. Gleich
falls werden im Bereich der 
Medizinforschung deutlich 
strengere Maßstäbe anzulegen 
sein.

Orientiert man sich an dem, 
was in den einschlägigen Con
flict of InterestRegeln der ame
rikanischen Universitäten aus
geführt ist,40 steht im Vorder
grund die Offenlegung der 
Konflikte.41 Die Konflikte kön
nen zum einen auf der persön
lichen finanziellen Ebene des 
einzelnen Professors liegen, in
dem dieser Beteiligungen an 
Firmen hält, auf die sich seine 
Forschung bezieht.42 Häufig 
kommt es aber auch vor, dass 
wissenschaftliche Veröffent
lichungen auf kommerziellen 
Gutachten aufbauen. Auch 
hier muss – unter wissen
schaftlichen Gesichtspunkten 
– der Interessenskonflikt offen 
gelegt werden. Im Vorder
grund der Offenlegung müs
sen dabei nicht die Verwal
tungseinheiten einer Universi
tät, wie Dekan oder Präsident 
stehen. Es geht vielmehr  
um die Bewertung der For
schungs ergebnisse durch die 
scientific community. Diese ist 
Adressat der wissenschaft
lichen Äußerung, sie muss 
auch von den jenigen Umstän

den in Kenntnis gesetzt wer
den, welche die innere For
schungsfreiheit des Wissen
schaftlers gefährden könnten.

Konflikte entstehen auch auf 
der institutionellen Ebene. 
 Unternehmen oder Verbände 
finanzieren Lehrstühle oder 
ganze Institute. Gleichzeitig 
wird auf unterschiedliche Wei
se versucht, inhaltlich Einfluss 
auf die Forschung zu nehmen. 
Geheimhaltungsvereinbarun
gen gehören genauso dazu, 
wie das sich vorbehaltene 
Recht über die Verwendung 
der zugewandten Mittel zu 
entscheiden. In diesem Bereich 
wird Offenlegung der Verträ
ge, wiederum gegenüber der 
scientific community, alleine 
kaum reichen. Vielmehr müs
sen in der Diskussion diejeni
gen Bereiche herausgearbeitet 
werden, die die wissenschaft
liche Integrität eindeutig ver
letzen. Hierzu wird man die 
Mitwirkung in Berufungskom
missionen genauso zählen 
müssen, wie das Recht, Veröf
fentlichungen vorher zur Ge
nehmigung vorlegen zu müs
sen. Unter dem Gesichtspunkt 
der inneren Forschungsfreiheit 
ist das quantitative Beurtei
lungskriterium »umso mehr, 
umso besser« bei Drittmitteln 
sicherlich hoch problematisch.

Verfahrensrechtlich würde 
sich eine von den Professoren 
gewählte Conflict of Interest
Kommission als sinnvoll er
weisen, die zunächst entspre
chende Standards entwickelt, 
darüber hinaus aber auch im 
Konfliktfall berät.

Unzweifelhaft gehört das The
ma auch in Deutschland auf 
die Tagesordnung des wissen
schaftlichen Diskurses. So
wohl die DFG als auch die HRK 
haben in ihren Empfehlungen 
für gute wissenschaftliche Pra
xis43 sich des Themas der »In
teressenskonflikte« nicht an
genommen. Es gilt aber auch 
bei uns, rechtzeitig eine klare 
Trennlinie zu solchen, die Inte

grität beschädigenden, kom
merziellen Verbindungen zu 
ziehen:

»Once compromises have been 
tolerated long enough, uni
versities will find it difficult 
to rebuild the public‘s trust, 
regain the faculty‘s respect, 
and return to the happier con
ditions of earlier times.«44
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